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Schlichtungsverfahren 

Die AOK, die HÄVG und der MEDIVERBUND („Partei“ bzw. „Parteien“) haben sich zur 
Schlichtung von Streitigkeiten, die sich zwischen ihnen im Zusammenhang mit dem „Vertrag 
zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gem. § 73 b SGB V idF. des 
GKV-WSG“ („Vertrag“) oder über seine Gültigkeit ergeben, auf das wie folgt näher 
beschriebene Schlichtungsverfahren geeinigt:  

§ 1 Grundsätze des Schlichtungsverfahrens  

(1) Die Einleitung gerichtlicher Schritte im Zusammenhang mit dem Vertrag oder bei 
Streitigkeiten über seine Gültigkeit ist erst nach Abschluss des in dieser Anlage 
geregelten Schlichtungsverfahrens zulässig (§ 4 Abs. 3, § 6). 

(2) Die Parteien werden eine effektive Konfliktschlichtung fördern, um im Falle einer 
unterbliebenen Einigung im Schlichtungsverfahren eine gerichtliche 
Auseinandersetzung ohne unangemessene zeitliche Verzögerung zu ermöglichen. 

(3) Alle Parteien sollen sich vor einem gerichtlichen Verfahren in einem oder mehreren 
Schlichtungsgesprächen um eine einvernehmliche Beilegung der Streitigkeit bemühen. 

§ 2 Person des Schlichters 

(1) Die Parteien bestimmen spätestens bis zum 1. Oktober 2008 die Person eines 
Schlichters („Erster Schlichter“). Der Erste Schlichter muss die Befähigung zum 
Richteramt haben. Er soll Erfahrung in schiedsgerichtlichen Verfahren haben.  

(2) Die Parteien bestimmen darüber hinaus spätestens bis zum 1. Oktober 2008 einen 
Stellvertreter des Schlichters, der im Falle der Verhinderung des Ersten Schlichters ein 
Schlichtungsverfahren durchführen kann. Er muss ebenfalls die Befähigung zum 
Richteramt haben und soll Erfahrung in schiedsgerichtlichen Verfahren haben. (Erster 
Schlichter und Stellvertreter einzeln oder zusammen auch „Schlichter“). 

(3) Die Schlichter werden jeweils aufgrund einer gesonderten Vereinbarung mit einer 
Laufzeit bis zum 31. März 2011 als Schlichter verpflichtet. Spätestens 1 Monat vor dem 
Auslaufen dieser Vereinbarungen bestimmen die Parteien einen neuen Schlichter, wenn 
sie sich bis dahin nicht mit dem jeweiligen Schlichter über eine Fortführung seiner 
Tätigkeit für jeweils 2 weitere Jahre geeinigt haben. Dies gilt auch im Falle der 
vorzeitigen Beendigung der Vereinbarung mit dem Schlichter. Die Parteien 
verständigen sich zum Zwecke des Abschlusses einer solchen Vereinbarung über eine 
angemessene Vergütung für die Schlichter. 
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(4) Der Schlichter hat keine Weisungsrechte und verhält sich grundsätzlich neutral. Er kann 
jedoch auf Wunsch der beteiligten Parteien eine aktive Vermittlungsrolle einnehmen.  

(5) Die Organisation des Schlichtungsverfahrens wird dem Schlichter übertragen. 
Einzelheiten hierzu regelt die Vereinbarung mit dem Schlichter. 

§ 3 Einleitung des Schlichtungsverfahrens  

(1) Jede der Parteien ist zur Einleitung eines Schlichtungsverfahrens über jeden Gegenstand 
berechtigt, der im Verhältnis zu einer oder mehrerer Parteien Gegenstand eines bei 
einem Gericht anhängigen Rechtsstreits sein kann. Die Einleitung erfolgt durch 
schriftliche Mitteilung einer Partei an den Ersten Schlichter und die jeweils andere(n) 
Partei(en) unter 

a) genauer Bezeichnung des Streitgegenstandes und  

b) Übermittlung zur Darstellung ihrer Rechtsauffassung geeigneter Unterlagen sowie  

c) die Bitte an den Schlichter, Schlichtungsverhandlungen gemäß § 5 durchzuführen.  

(2) Durch die an den Ersten Schlichter gemäß dem vorstehenden Absatz übermittelten 
Unterlagen wird der Gegenstand des Schlichtungsverfahrens bestimmt 
(„Schlichtungsgegenstand“). Im Falle seiner Verhinderung oder voraussichtlichen 
Verhinderung in Schlichtungsverhandlungen nach § 5 übermittelt der Erste Schlichter 
die zur Einleitung oder Fortführung des Verfahrens erforderlichen Unterlagen 
unverzüglich an seinen Stellvertreter und informiert die Parteien. Dies gilt entsprechend 
bei einer späteren Verhinderung des Erstens Schlichters an einem mit den Parteien nach 
§ 5 abgestimmten Termin für das erste Schlichtungsgespräch. 

(3) Die an einem Schlichtungsverfahren gemäß dem vorstehenden Absatz 1 beteiligten 
Parteien können nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens durch Übermittlung des 
Schlichtungsbegehrens an den Schlichter nur noch übereinstimmend durch 
wechselseitige schriftliche Erklärung auf die Durchführung von 
Schlichtungsverhandlungen gemäß § 5 verzichten. Durch diesen Verzicht gilt das 
Schlichtungsverfahren als beendet. 

§ 4 Schlichtungsverhandlungen  

(1) Der Schlichter (§ 4 Abs. 2) fordert die Parteien spätestens 2 Wochen nach Eingang der 
Mitteilung des Schlichtungsbegehrens nach § 4 Abs. 1 auf, im Hinblick auf den 
Schlichtungsgegenstand Schlichtungsverhandlungen zu beginnen. Der Schlichter 
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schlägt den Parteien mindestens 2 geeignete Termine vor und berücksichtigt dabei die 
Belange der Parteien.  

(2) Die eingeladenen Parteien sind verpflichtet, sich innerhalb einer von dem Schlichter 
gesetzten angemessenen Frist mit der Angabe zu melden, zu welchem Termin und mit 
welchen Teilnehmern sie an den Schlichtungsverhandlungen teilnehmen werden. Das 
erste Schlichtungsgespräch soll spätestens 3 Wochen nach der Aufforderung durch den 
Schlichter stattfinden. Terminverlegungen auf einen späteren Zeitpunkt als 3 Wochen 
nach Aufforderung des Schlichters sind in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

(3) Die jeweils andere(n) Partei(en) sind verpflichtet, an diesen Schlichtungsverhandlungen 
teilzunehmen. Die Parteien werden mindestens einen Schlichtungstermin durchführen. 

(4) Die Parteien können sich im Schlichtungstermin von Rechtsanwälten begleiten oder 
vertreten lassen. Im Sinne einer zielführenden Schlichtung ist jedoch die Anwesenheit 
mindestens eines solchen Vertreters jeder beteiligten Partei erforderlich, der zur 
Entscheidung über eine Einigung über den Schlichtungsgegenstand berechtigt ist. 

(5) Im Sinne einer zielführenden Schlichtung sollen etwaige schriftliche Stellungnahmen 
mindestens 3 Werktage vor den Schlichtungsverhandlungen an die beteiligte(n) 
Partei(en) und den Schlichter versandt werden.  

(6) Im Rahmen der Schlichtungsverhandlungen soll möglichst darauf verzichtet werden, 
den Schlichtungsgegenstand ohne sachlichen Grund und ohne sachgemäße 
Vorbereitungsmöglichkeit für die übrigen Beteiligten zu ändern oder zu erweitern. Die 
jeweils andere(n) Partei(en) sind berechtigt, eine Änderung oder Erweiterung des 
Schlichtungsgegenstandes abzulehnen.  

§ 5 Beendigung des Schlichtungsverfahrens 

(1) Verlangt eine Partei nach Durchführung des ersten Termins der 
Schlichtungsverhandlungen deren Beendigung, ohne dass eine Einigung über den 
Gegenstand der Schlichtung erzielt wurde, so fertigt der Schlichter auf Verlangen einer 
Partei darüber ein Protokoll, das den Schlichtungsgegenstand näher bezeichnet und in 
dem das Vorbringen der Parteien zum Schlichtungsgegenstand in einer möglichst noch 
im Schlichtungstermin mit den Parteien abgestimmten Weise zusammengefasst wird. 
Mit Unterzeichnung des Protokolls durch den Schlichter gilt das Schlichtungsverfahren 
als beendet. 

(2) Wird in den Schlichtungsverhandlungen eine Einigung erzielt, und erklären alle 
beteiligten Parteien, dass sie die Vereinbarung als verbindlich anerkennen, ist darüber 
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ein Protokoll zu fertigen, das von allen an der Schlichtung beteiligten Parteien sowie 
dem Schlichter zu unterzeichnen ist. In das Protokoll ist ausdrücklich aufzunehmen, 
dass eine Einigung erzielt wurde. Mit der Unterzeichnung des Protokolls über die 
Einigung durch die im Schlichtungstermin anwesenden Parteien und den Schlichter gilt 
das Schlichtungsverfahren als beendet. 

(3) Das über die Schlichtungsverhandlungen nach den vorstehenden Absätzen 1 und 2 
geführte Protokoll ist ein Ergebnis-, kein Verlaufsprotokoll. Das Protokoll kann eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung enthalten. Sämtliche Parteien erhalten unverzüglich eine 
Abschrift des Protokolls.  

(4) Wird in dem Schlichtungsverfahren keine Einigung im Sinne des vorstehenden Absatz 2 
erzielt, kann jede der Parteien des Schlichtungsverfahrens den Rechtsweg beschreiten. 
Die Beendigung des Schlichtungsverfahrens steht einem einvernehmlichen Neubeginn 
nicht entgegen. 

(5) Die Parteien des Schlichtungsverfahrens sind damit einverstanden, dass der Lauf 
gesetzlicher oder vertraglicher Verjährungsfristen in Bezug auf den 
Schlichtungsgegenstand bis zum Abschluss des obligatorischen Schlichtungsverfahrens 
gehemmt ist. § 203 BGB gilt entsprechend. 

§ 6  Vertraulichkeit 

(1) Die Parteien sowie alle an den Schlichtungsverhandlungen beteiligten Personen sowie 
solche, die an gemeinsamen oder getrennten Sitzungen zwischen den Parteien 
teilgenommen haben, haben die Inhalte der Verhandlungen sowohl während als auch 
nach der Beendigung des Schlichtungstermins als vertraulich zu behandeln. Sie dürfen, 
soweit nicht anderweitig vereinbart, Dritten gegenüber keine Informationen offen legen, 
die das jeweilige Schlichtungsverfahren betreffen oder die sie in dessen Verlauf erhalten 
haben. Soweit eine Partei dies fordert, haben die Personen, die an Schlichtungsver-

handlungen teilnehmen, eine Vertraulichkeitserklärung zu unterzeichnen.   

§ 7 Kosten des Schlichtungsverfahrens 

(1) Die an dem Schlichtungsverfahren beteiligten Parteien tragen das Honorar des 
Schlichters und dessen Auslagen sowie die notwendigen Kosten des Schlichtungs-

verfahrens (Sekretariatsaufwand; Portokosten; Raummiete, etc.) zu gleichen Teilen und 
haften dafür als Gesamtschuldner. Im Übrigen trägt jede Partei ihre Kosten selbst. 


